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Verrechnungssteuer
Die Verrechnungssteuer2 muss von Gesetzes 
wegen von der steuerpflichtigen Gesellschaft 
auf den oder die Leistungsempfänger über-
wälzt werden. Aus diesem Grund ist ausge-
schlossen, dass die Verrechnungssteuer bei 
der leistenden Gesellschaft einen Aufwand 
darstellen kann: Dies wäre logischerweise 
eine zusätzliche verrechnungssteuerpflichtige 
Leistung aufgrund unterlassener Überwäl-
zung. Dagegen sind Verzugszinsen auf einer 
Verrechnungssteuerforderung unserer Mei-
nung nach offensichtlich Schuldzinsen und 
stellen folglich handelsrechtlich und steu-
errechtlich abzugsfähigen Aufwand bei der 
Leistungsschuldnerin dar.

Spannend ist die Frage, ob eine nicht-rück-
forderbare Verrechnungssteuer bei einem 
Leistungsempfänger in dessen Geschäftsver-
mögensbereich abzugsfähiger Aufwand dar-
stellt. Angesichts der gesetzlichen Grundlage 
muss bei selbstständig Erwerbstätigen davon 
ausgegangen werden, dass die Verrech-
nungssteuer als Spezialeinkommenssteuer 
betrachtet wird und deshalb die Abzugsfähig-
keit verneint wird. Bei einer inländischen juris-
tischen Person spricht jedoch unserer Ansicht 
nach angesichts der ebenfalls klaren gesetz-

lichen Grundlage nichts gegen abzugsfähigen 
Aufwand. Eine Verweigerung der Abzugsfä-
higkeit würde vielmehr die nicht-rückforder-
bare Verrechnungssteuer einer Steuerbusse 
gleichsetzen.

Fazit
Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Ver-
zugszinsen auf Steuerschulden, der Steuern 
selbst und von Steuerbussen erhielt insbe-
sondere mit dem Steuerstreit zwischen den 
USA und den Schweizer Banken Aufschub 
und führte letztlich zu neuen gesetzlichen 
Regeln, welche die Abzugsfähigkeit im Ge-
schäftsvermögensbereich ausdrücklich aus-
schliessen. Steuerschulden sind normale 
Schulden, weshalb Verzugszinse darauf ab-
zugsfähig sind; einzig im Privatvermögens-
bereich ist die quantitative Beschränkung auf 
CHF 50 000.– plus gewisse Vermögenser-
träge zu berücksichtigen. Bei Steuern findet 
eine Durchbrechung des einheitlichen Unter-
nehmenssteuerrechts statt, indem bei natür-
lichen Personen im Gegensatz zu juristischen 
Personen grundsätzlich auch im Geschäfts-
vermögensbereich keine Abzugsfähigkeit 
vorgesehen ist. Die fehlende Abzugsfähigkeit 
von Steuerbussen ist bei natürlichen Perso-
nen sachlogisch, bei juristischen Personen 

bringt die gesetzliche Grundlage Klarheit. 
Eine gefährliche Tendenz ist, dass in vielen 
gesetzlichen Regelungen, z.B. im DBG, nicht 
nur Steuerbussen, sondern auch «finanziel-
le Verwaltungssanktionen, soweit sie einen 
Strafzweck haben», als nicht abzugsfähig 
erklärt werden. Abgesehen davon, dass da-
durch der «Bussenbegriff» von einem rechts-
kräftigen Strafverfahren losgelöst worden ist, 
ergeben sich erhebliche Abgrenzungs- und 
Qualifikationsfragen.

FUSSNOTEN
1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die di-

rekte Bundessteuer (SR 642.11).
2 Die Ausführungen werden bewusst ausschliesslich 

auf die Verrechnungssteuer auf Erträgen aus Beteili-
gungsrecht eingeschränkt.
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Gesetzliche Vorgaben
Das schweizerische Obligationenrecht hält 
in Art. 959a Abs. 1 fest, dass das Anlage-
vermögen einer Unternehmung in der Bilanz 
mindestens in fünf Untergruppen Finanz-
anlagen, Beteiligungen, Sachanlagen, im-
materielle Anlagen und nicht einbezahltes 
Kapital gegliedert und ausgewiesen wird. 

Die Anlagebuchhaltung
Die Anlagebuchhaltung ist ein Teilbereich der Finanzbuchhaltung und der Be-
triebsbuchhaltung. Sie dient der Erfassung und Verwaltung der lang lebigen  
Sachanlagen eines Unternehmens. Gesetzlich vorgeschrieben ist sie nicht.  
Dennoch ist es ratsam, über die Sachanlagen erweiterte Aufzeichnungen zu füh-
ren. Welche Vorteile dies mit sich bringt und wie die Umsetzung im Arbeitsalltag 
gelingt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

 � Von Michael Hösli

Unter Sachanlagen versteht man die ma-
teriellen, gegenständlichen Anlagegüter, 
welche dem Unternehmen zur langfristigen 
Nutzung zur Verfügung stehen. Sachanlagen 
dürfen höchstens zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bilanziert werden, un-
ter Abzug der notwendigen Abschreibungen 
(Art. 960a OR).

Verbreitete Umsetzung  
in der Finanzbuchhaltung
Auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben ist, werden die Sachanlagen in der Regel 
noch weiter unterteilt. Denkbar ist z.B. eine 
Gliederung in:

 • mobile Sachanlagen (z.B. Bürogeräte, Fahr-
zeuge usw.)

 • Produktionsanlagen und Maschinen
 • Grundstücke und Bauten

Schliesslich werden in der Finanzbuchhaltung 
gleichartige Sachanlagen in einem einzigen 
Konto geführt und zusammengefasst, so z.B. 
Fahrzeuge, Büromöbel, ICT-Hardware usw. 
(siehe Abbildung 1).

Die Abschreibungen werden auf der Basis der 
Anschaffungskosten linear vorgenommen, 
wenn man von einer gleichmässigen Abnut-
zung ausgeht. Geht man von einem hohen 
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Wertverlust im ersten Nutzungsjahr aus, der 
in den Folgejahren abnimmt, werden die Ab-
schreibungen degressiv, auf der Basis des 
Restbuchwerts vorgenommen.

Die Abschreibungen auf den Sachanlagen 
können direkt auf dem Sachanlagekonto ver-
bucht werden oder indirekt auf einem sepa-
raten Wertberichtigungskonto. Letzteres hat 
einerseits den Vorteil, dass die ursprünglichen 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 
aktivierten Sachanlagen stets auf einen Blick 
ersichtlich sind. Andererseits müssen die An-
schaffungskosten und kumulierten Abschrei-
bungen von Gegenständen stets ausgebucht 
werden, sobald sie nicht mehr vorhanden 
sind.

Bei der Bestimmung der Höhe von Abschrei-
bungen orientiert man sich beim Jahresab-
schluss nach Schweizer Rechnungslegung 
vorwiegend am Vorsichtsprinzip und am 
Steuer recht, welches vergleichweise gross-
zügige Abschreibungssätze zulässt. Sie ent-
sprechen häufig nicht dem objektiven Wert-
verzehr eines Anlageguts, der sich aufgrund 
der tatsächlichen betrieblichen Nutzungs-
dauer ergibt. Mitunter erzielen Anlagegüter 
Verkehrswertsteigerungen, die gemäss Be-
wertungsvorschriften gar nicht oder nur un-
ter bestimmten Umständen verbucht werden 
dürfen (z.B. Immobilien).

Die so entstehenden Wertunterschiede zwi-
schen den tieferen bilanzierten Werten und 
den höheren kalkulatorischen Restnutzwerten 

oder Verkehrswerten eines Anlageguts stellen 
stille Reserven dar. Um sie nachweisen zu 
können, sind neben der Finanzbuchhaltung 
weitere Aufzeichnungen notwendig.

Betriebsbuchhaltung  
und Kostenkalkulation
Die nach handelsrechtlichen Vorschriften ge-
führte Finanzbuchhaltung eignet sich somit 
nicht für die Ermittlung von unternehmensin-
ternen Führungsinformationen bezüglich 
Vermögensstatus und Periodenerfolg. Für 
die Ermittlung der betriebswirtschaftlich kor-
rekten Zahlen stützt man sich daher auf die 
Betriebsbuchhaltung ab, welche in der Regel 
auch eine Anlagebuchhaltung umfasst. 

Auch für die Zwecke der betrieblichen Kal-
kulation bieten die Daten der Finanzbuch-
haltung alleine keine genügende Grundlage. 
Für Fragen wie die nachfolgenden liefert die 
Anlagebuchhaltung die notwendigen Infor-
mationen: 

 • Wie lange ist die Nutzungsdauer eines An-
lageguts?

 • Wie hoch ist der Wertverzehr des Anlage-
guts pro Berechnungseinheit, also z.B. pro 
Maschinenstunde, produziertes Stück oder 
verkaufte Einheit?

 • Wie verändern sich diese Werte bei Ver-
kürzung oder Verlängerung der Nutzungs-
dauer?

Notwendigkeit einer Anlagebuchhaltung
Die Führung einer Anlagebuchhaltung ist 
gesetzlich jedoch nicht vorgeschrieben. Mit 

zunehmendem Sachanlagevermögen bringt 
der Verzicht darauf jedoch Nachteile mit sich. 
Je zahlreicher die aktivierten und laufend ab-
geschriebenen Gegenstände werden, desto 
schwieriger ist es, denn Überblick zu wahren.

Ohne regelmässige Inventarisierung des An-
lagevermögens ist nicht gewährleistet, dass 
(rechtzeitig) bemerkt wird, falls ein Gegenstand 
abhandengekommen ist. Die Bestimmung ei-
ner sinnvollen Versicherungssumme für die 
Sachanlagen ist rein aufgrund der Zahlen der 
Finanzbuchhaltung ebenfalls schwierig.

Bedeutende Gewinne, welche als Differenz 
zwischen dem Buchwert und dem erzielten 
Verkaufserlös resultieren, müssen in der Er-
folgsrechnung gesondert ausgewiesen und 
im Anhang der Jahresrechnung erläutert wer-
den (Art. 959b Abs. 5 OR). Dies setzt voraus, 
dass der Restbuchwert eines einzelnen An-
lageguts nachvollziehbar sein muss. Werden 
bei der Veräusserung eines Anlageguts stille 
Reserven realisiert, muss dies unter Umstän-
den zusätzlich im Anhang der Jahresrech-
nung offengelegt werden (Art. 959c Abs. 1 
Ziff. 3 OR).

Aus Sicht der Revisionsstelle ist die Führung 
einer Anlagebuchhaltung für den Vermögens-
schutz sowie im Hinblick auf die Ermittlung 
stiller Reserven und zur Feststellung des 
Gewinns aus Anlagenabgängen daher unver-
zichtbar. Die Art der Aufzeichnungen darf aber 
durchaus dem Umfang und der Bedeutung 
der Sachanlagen angepasst werden.

Professionelle Softwarelösungen  
für die Anlagebuchhaltung
Mit zunehmender Grösse setzen Unterneh-
men ERP-Systeme ein (siehe Abbildung 2), 
welche auch das Finanz- und Rechnungs-
wesen integrieren. Bei solchen Lösungen ist 
meistens auch eine Anlagebuchhaltung opti-
onal erhältlich. 

Gute Produkte bieten die Möglichkeit, belie-
big definierbare Zusatzinformationen auf dem 
Anlagenstamm zu erfassen. So kann eine 
Anlagen-Datenbank kreiert werden, die über 
die reinen Buchhaltungsaspekte hinaus als 
Informationssystem auch für andere Fach-
bereiche nutzbar ist. Ein Beispiel dafür ist die 
Integration der Planung und Überwachung 

Abbildung 1: Anlagespiegel für Steuerzwecke (Beispiel aus einer Steuer-Software)



WEKA BUSINESS MEDIA AG12 FOCUS TREUHAND  NEWSLETTER 04 | APRIL 2022

BEST PRACTICE 

von Instandhaltungsmassnahmen bei Pro-
duktionsanlagen.

Automatische Schnittstellen zu anderen Tei-
len der Buchhaltung gelten mittlerweile als 
Selbstverständlichkeit: Erfassung von Anla-
genzugängen erzeugen direkt eine Buchung 
auf dem Lieferantenkonto der Kreditoren-
buchhaltung. Abschreibungen werden direkt 
in die Finanzbuchhaltung oder Kostenrech-
nung übertragen. Für die Abschreibungen 
bei komplexen Anlagen lassen sich entspre-
chende mathematische Berechnungsregeln 
hinterlegen.

PRAXISTIPP
Eine Reihe von Standardberichten 
sollte ebenfalls zur Funktionalität der 
Software gehören, wie z.B. Anlagespiegel, Übersicht 
über stille Reserven, vergangene Entwicklung des 
Anlagevermögens oder Inventurvorlagen.

Kostengünstige Lösungen  
für Pragmatiker
Für kleine und mittlere Unternehmen stellt 
sich die Frage, ob zusätzliche Lizenzkosten 
für ein Anlagebuchhaltungsmodul den Nutzen 
daraus rechtfertigen. Und längst nicht jedes 
kleine und mittlere Unternehmen verfügt über 
ein ERP-System, welches diese Funktionalität 
bietet.

Für alle Unternehmen, die auf den Einsatz 
einer professionellen Anlagebuchhaltungs-
Software verzichten, ist es jedoch empfeh-
lenswert, mit einem Tabellenkalkulationspro-
gramm wenigstens ein Anlagenverzeichnis 
zu führen (siehe Abbildung 3), selbst dann, 
wenn kein umfangreiches Anlagevermögen 
besteht.

Fazit
Bevor man sich in die Arbeit stürzt und eine 
Anlagebuchhaltung Marke «Eigenbau» auf-
baut, kann sich eine Internetrecherche loh-

nen. Eventuell lässt sich eine Vorlage finden, 
welche den Bedürfnissen genügt.

So lassen sich im Internet zum Beispiel kos-
tenlose Vorlagen von Steuerämtern finden. 
Es gibt auch Excel-Vorlagen, welche auf ein-
schlägigen Themen-Portalen für Rechnungs-
wesen und Controlling zu kleinen Preisen zum 
Kauf angeboten werden.

Bei allen Angeboten zum Herunterladen ist 
natürlich stets auf die Vertrauenswürdigkeit 
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der Quelle zu achten, denn mit Excel-Dateien 
lässt sich bekanntlich auch Schadsoftware 
verbreiten.
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Abbildung 3: Beispiel eines einfachen internen Anlageverzeichnisses

Abbildung 2: Darstellung Anlagestammdaten am Beispiel einer ERP-Software (Ausschnitt)


